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Die Anforderungen an einen Neuerervorschlag
HEINZ MULITZE,
Leiter der Abteilung Gesetzgebung ‘des Amtes für Erfindungs- und. Patentwesen der DDR

Neben den Leistungen, die in Erfüllung von Neuererverein
barungen! entstehen, sind die Neuerervorschläge sichtbarer 
Ausdruck des wachsenden Beitrags der Neuerer zu unseren 
wirtschaftlichen Fortschritten. Im Jahre 1984 sind in den Be
trieben der DDR 72 834 vereinbarte Neuererleistungen und 
452 836 Neuerervorschläge produktionswirksam geworden.

Neuerervorschläge sind ein überzeugender Ausdruck der 
aktiven, bewußten Mitwirkung der Werktätigen an der stän
digen Vervollkommnung der Produktion. Sie zeigen das 
wachsende Interesse der Werktätigen, auch außerhalb ihrer 
Arbeitsaufgaben zur Lösung korhplizierter technischer Auf
gaben beizutragen. Neuerervorschläge sind das Ergebnis 
schöpferischer Auseinandersetzung mit dem Stand der Tech
nik, Technologie oder Organisation im Betrieb: Die Neu
erer erkennen die lösungsbedürftige Aufgabenstellung selbst, 
wobei sie vielfach von den Schwerpunktaufgaben für die 
Neuerertätigkeit ausgehen, die von den Leitern z. B. aus der 
Rationalisierungskonzeption abgeleitet und popularisiert wer
den. Sie erarbeiten auch die mit dem Neuerervorschlag ein
gereichte Lösung aus eigener Initiative ohne Vereinbarung 
mit dem Betrieb.

Nach §20 Abs. 4 NVO prüft die zuständige Neuererbri
gade, ob es sich um einen Neuerervorschlag handelt, ob er 
anwendbar und deshalb zur Benutzung anzunehmen ist. Sie 
unterbreitet dem zuständigen Leiter eine Empfehlung für 
seine Entscheidung. Auf einige Aspekte der Prüfung, ob ein 
Neuerervorschlag gemäß § 18 NVO vorliegt1 2, soll im folgen
den näher eingegangen werden.

Die Lösung einer Aufgabenstellung

Mit dem Neuerervorschlag unterbreiten die Neuerer die „Lö
sung einer wissenschaftlich-technischen oder anderen Aufga
benstellung“ (§18 Ziff. 1 NVO).3 Ein Neuerer stellt sich z. B. 
die Aufgabe, das Verfahren oder die Vorrichtung zur Bear
beitung eines Erzeugnisses zu verändern oder dazu eine neue 
Vorrichtung zu entwickeln mit dem Ziel, den bisher notwen
digen Herstellungsaufwand je Erzeugnis zu senken und in 
der gleichen Zeit mehr Erzeugnisse herzustellen. Wird diese 
Aufgabenstellung gelöst, dann legt der Neuerer die Verfah
rensänderung bzw. die konstruktive Änderung der Vorrich
tung bzw. die konstruktive Beschaffenheit der neuen 
Vorrichtung so umfassend und verständlich dar, daß ein 
Fachmann nach diesen Angaben den Vorschlagsgedanken ver
wirklichen, d. h. die Verfahrensänderung realisieren bzw. ein 
Muster der veränderten oder neuen Vorrichtung bauen und 
eine Erprobung vornehmen kann. Damit sind — wie § 18 
Ziff. 1 NVO es verlangt — in der Lösung alle „für die Be
nutzung im Betrieb wesentlichen Mittel und Wege“ enthal
ten.4 Der Neuerer könnte sich mit derselben Zielstellung auch 
die Aufgabe stellen, das betreffende Erzeugnis konstruktiv so 
zu verändern, daß — bei unveränderten Gebrauchseigenschaf
ten — der zu seiner Herstellung erforderliche Zeit- und ggf. 
auch Materialaufwand gesenkt wird. Die Lösung hätte alle 
Angaben zu enthalten, nach denen ein Muster des veränder
ten Erzeugnisses gebaut und erprobt werden kann.

Ein Neuerervorschlag enthält stets die Lösung einer Auf
gabenstellung. Erst durch die Einreichung der Lösung wird 
der Betrieb in die Lage versetzt, über die vorgeschlagene 
Veränderung des Verfahrens, des Arbeitsmittels usw. zu ent
scheiden und diese Veränderung vorzunehmen.

Dieses Merkmal gewinnt dann Bedeutung, wenn ein Vor
schlag, der zwar zu einer Veränderung anregt und als Neuer
ervorschlag bezeichnet wird, bei genauer Betrachtung nicht 
die „Lösung einer Aufgabenstellung“ enthält. Würde z. B. der 
Vorschlag unterbreitet, zur Senkung des Bearbeitungsauf
wandes je Erzeugnis und Produktionserhöhung eine neue 
hochDroduktive Maschine zu kaufen und einzusetzen oder 
zur Erhöhung der Produktion bei unverändertem Aufwand 
je Erzeugnis die erforderliche höhere Kapazität durch Erwei
terung der betreffenden Produktionsstätten und -anlagen -zu 
schaffen, dann wäre das keine Lösung mit dem Charakter 
einer Neuerung. Ein solcher Vorschlag wäre lediglich eine An
regung bzw. Aufforderung an den zuständigen Leiter, die 
zum Kauf der neuen Maschine bzw. zur Erweiterung der 
Kapazität notwendigen Entscheidungen zu treffen, die dazu 
erforderlichen, allgemein bekannten und üblichen Maßnah

men auszulösen und sie unverändert auf die übliche Weise 
durchzuführen. Im Ergebnis dieser Maßnahmen würde kein 
anderer als ihr ebenfalls üblicher Effekt entstehen.

Ebenso wären auch andere Vorschläge zu werten, die als 
Neuerervorschlag bezeichnet werden, in denen die Vorteile 
der vorgeschlagenen Veränderung (die Zielstellung) oft aus
führlich geschildert sind, die Mittel und Methoden zum Er
reichen der Zielstellung — und auf sie kommt es hier an — 
aber keine Lösung enthalten. Das wäre z. B. der Fall, wenn 
zur Verbesserung der Arbeits- und Lebensbedingungen (als 
Zielstellung) vorgeschlagen wird, einen Parkplatz in der Nähe 
des Betriebes zu bauen, eine Imbißstube einzurichten, ein Er
holungsheim zu bauen o. ä., wenn zur Verbesserung der Ver
sorgung der Bevölkerung vorgeschlagen wird, ein Gartenre
staurant, eine „Pizza-Stube“ o. ä. einzurichten, wenn zur 
Einsparung von Kraftstoff vorgeschlagen wird, Luftleitein
richtungen an den Lkws des Betriebes anzubringen, wenn 
zur Verbesserung der Versorgung mit Konsumgütern vorge
schlagen wird, ein auf dem in- und ausländischen Markt be
kanntes Haushaltsgerät künftig auch im eigenen Betrieb her
zustellen, wenn zur weiteren Sicherung der Produktion bzw. 
zur Einsparung fremder Leistungen vorgeschlagen wird, eine 
defekte Maschine oder Anlage oder Teile davon selbst zu 
reparieren oder zu regenerieren, wenn zur Rationalisierung 
bestimmter Arbeiten vorgeschlagen wird, künftig im Betrieb 
die EDV anzuwenden usw.

Derartigen Vorschlägen ist gemeinsam, daß sie lediglich 
den Anstoß geben, eine allgemein bekannte und übliche Maß
nahme nun auch in dem Betrieb, in dem der betreffende 
Vorschlag unterbreitet wurde, unverändert auf die übliche 
Weise und mit dem üblichen Effekt durchzuführen — so wie 
dies auch geschehen könnte, wenn der Anstoß dazu auf an
dere Weise gegeben worden wäre. Ein solcher Vorschlag wird 
auch dann nicht zu einem Neuerervorschlag, wenn der Ein
reicher ausführliche Ausarbeitungen beifügt (z. B. Projekt
unterlagen für den Parkplatz, Konstruktionszeichnungen für 
das Haushaltsgerät, ein fertiges EDV-Programm), weil das 
eben nur die üblichen Unterlagen sind, die immer so erar
beitet werden, wenn man derartige Maßnahmen realisiert.

Solche Vorschläge werden also — gleichgültig, was sie be
treffen und welche Bedeutung die vorgeschlagenen Maßnah
men haben — nicht nach der NVO bearbeitet und stimuliert. 
Sie stellen mitunter eine Kritik an der Arbeit der Leiter und 
derjenigen Werktätigen dar, zu deren Arbeitsaufgaben es ge
hört, die Durchführung einer solchen Maßnahme — wenn sie 
sinnvoll oder sogar notwendig ist — zu veranlassen. Dessen
ungeachtet können im Einzelfall auch die Voraussetzungen 
dafür gegeben sein, eine derartige Anregung durch eine Prä
mie materiell anzuerkennen.

Ebenso zu bewerten sind solche Vorschläge, die darauf 
gerichtet sind, anstelle einer vom Betrieb vorgesehenen allge
mein bekannten und üblichen Maßnahme eine andere, aber 
ebenso übliche und allgemein, bekannte Variante anzuwen
den. Dies ist z. B. der Fall, wenn bei einem Investvorhaben 
eine billigere als die im Projekt vorgesehene Variante der 
Baugründung oder der Rohrverlegung angewendet oder wenn 
eine leichtere als die vorgesehene Baumaschine eingesetzt 
werden soll. In derartigen Fällen haben sich die Einreicher 
auf Grund ihrer Fachkenntnisse und angesichts der konkre
ten Umstände auf der Baustelle sowie auf dem Wege der 
üblichen Projektierungs- und Berechnungsmethoden lediglich 
eine andere begründete Expertenauffassung darüber gebildet, 
welche der bekannten und üblichen technischen, technologi-
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